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A. Aus dem Vertrag über die Europäische Union (EUV) 

Grundrechte-Charta und EMRK (Art. 6 EUV) 

(1) Die Union erkennt die Rechte, Freiheiten und Grundsätze an, die in der Charta der 
Grundrechte der Europäischen Union vom 7. Dezember 2000 in der am 12. Dezember 2007 
in Straßburg angepassten Fassung niedergelegt sind; die Charta der Grundrechte und die 
Verträge sind rechtlich gleichrangig.  
Durch die Bestimmungen der Charta werden die in den Verträgen festgelegten Zuständigkei-
ten der Union in keiner Weise erweitert.  

Die in der Charta niedergelegten Rechte, Freiheiten und Grundsätze werden gemäß den 
allgemeinen Bestimmungen des Titels VII der Charta, der ihre Auslegung und Anwendung 
regelt, und unter gebührender Berücksichtigung der in der Charta angeführten Erläuterun-
gen, in denen die Quellen dieser Bestimmungen angegeben sind, ausgelegt.  

(2) 1Die Union tritt der Europäischen Konvention zum Schutz der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten bei. 2Dieser Beitritt ändert nicht die in den Verträgen festgelegten Zuständig-
keiten der Union.  

(3) Die Grundrechte, wie sie in der Europäischen Konvention zum Schutz der Menschen-
rechte und Grundfreiheiten gewährleistet sind und wie sie sich aus den gemeinsamen Ver-
fassungsüberlieferungen der Mitgliedstaaten ergeben, sind als allgemeine Grundsätze Teil 
des Unionsrechts.  
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B.  Aus dem Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) 

Datenschutz (Art. 16 AEUV) 

(1) Jede Person hat das Recht auf Schutz der sie betreffenden personenbezogenen Daten. 

(2) 1Das Europäische Parlament und der Rat erlassen gemäß dem ordentlichen Gesetzge-
bungsverfahren Vorschriften über den Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten durch die Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union 
sowie durch die Mitgliedstaaten im Rahmen der Ausübung von Tätigkeiten, die in den An-
wendungsbereich des Unionsrechts fallen, und über den freien Datenverkehr. 2Die Einhal-
tung dieser Vorschriften wird von unabhängigen Behörden überwacht. 

Die auf der Grundlage dieses Artikels erlassenen Vorschriften lassen die spezifischen Be-
stimmungen des Artikels 39 des Vertrags über die Europäische Union unberührt. 

 

Grundsätze (Art. 67 AEUV) 

(1) Die Union bildet einen Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts, in dem die 
Grundrechte und die verschiedenen Rechtsordnungen und -traditionen der Mitgliedstaaten 
geachtet werden.  

(2) 1Sie stellt sicher, dass Personen an den Binnengrenzen nicht kontrolliert werden, und 
entwickelt eine gemeinsame Politik in den Bereichen Asyl, Einwanderung und Kontrollen an 
den Außengrenzen, die sich auf die Solidarität der Mitgliedstaaten gründet und gegenüber 
Drittstaatsangehörigen angemessen ist. 2Für die Zwecke dieses Titels werden Staatenlose 
den Drittstaatsangehörigen gleichgestellt.  

(3) Die Union wirkt darauf hin, durch Maßnahmen zur Verhütung und Bekämpfung von Kri-
minalität sowie von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit, zur Koordinierung und Zusam-
menarbeit von Polizeibehörden und Organen der Strafrechtspflege und den anderen zustän-
digen Behörden sowie durch die gegenseitige Anerkennung strafrechtlicher Entscheidungen 
und erforderlichenfalls durch die Angleichung der strafrechtlichen Rechtsvorschriften ein ho-
hes Maß an Sicherheit zu gewährleisten.  

(4) Die Union erleichtert den Zugang zum Recht, insbesondere durch den Grundsatz der 
gegenseitigen Anerkennung gerichtlicher und außergerichtlicher Entscheidungen in Zivilsa-
chen.  

 
Vertragsverletzungsverfahren (Art. 258 AEUV) 

Hat nach Auffassung der Kommission ein Mitgliedstaat gegen eine Verpflichtung aus den 
Verträgen verstoßen, so gibt sie eine mit Gründen versehene Stellungnahme hierzu ab; sie 
hat dem Staat zuvor Gelegenheit zur Äußerung zu geben.  

Kommt der Staat dieser Stellungnahme innerhalb der von der Kommission gesetzten Frist 
nicht nach, so kann die Kommission den Gerichtshof der Europäischen Union anrufen.  
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Vertragsverletzungsverfahren; Anrufung durch einen Mitgliedstaat (Art. 259 AEUV) 

Jeder Mitgliedstaat kann den Gerichtshof der Europäischen Union anrufen, wenn er der Auf-
fassung ist, dass ein anderer Mitgliedstaat gegen eine Verpflichtung aus den Verträgen ver-
stoßen hat.  

 
Bevor ein Mitgliedstaat wegen einer angeblichen Verletzung der Verpflichtungen aus den 
Verträgen gegen einen anderen Staat Klage erhebt, muss er die Kommission damit befas-
sen.  
 
Die Kommission erlässt eine mit Gründen versehene Stellungnahme; sie gibt den beteiligten 
Staaten zuvor Gelegenheit zu schriftlicher und mündlicher Äußerung in einem kontradiktori-
schen Verfahren.  
 
Gibt die Kommission binnen drei Monaten nach dem Zeitpunkt, in dem ein entsprechender 
Antrag gestellt wurde, keine Stellungnahme ab, so kann ungeachtet des Fehlens der Stel-
lungnahme vor dem Gerichtshof geklagt werden.  
 

Wirkung und Durchsetzung von Urteilen; Zwangsgeld (Art. 260 AEUV) 

(1) Stellt der Gerichtshof der Europäischen Union fest, dass ein Mitgliedstaat gegen eine 
Verpflichtung aus den Verträgen verstoßen hat, so hat dieser Staat die Maßnahmen zu er-
greifen, die sich aus dem Urteil des Gerichtshofs ergeben.  
 

(2) 1Hat der betreffende Mitgliedstaat die Maßnahmen, die sich aus dem Urteil des Gerichts-
hofs ergeben, nach Auffassung der Kommission nicht getroffen, so kann die Kommission 
den Gerichtshof anrufen, nachdem sie diesem Staat zuvor Gelegenheit zur Äußerung gege-
ben hat. 2Hierbei benennt sie die Höhe des von dem betreffenden Mitgliedstaat zu zahlenden 
Pauschalbetrags oder Zwangsgelds, die sie den Umständen nach für angemessen hält.  

Stellt der Gerichtshof fest, dass der betreffende Mitgliedstaat seinem Urteil nicht nachge-
kommen ist, so kann er die Zahlung eines Pauschalbetrags oder Zwangsgelds verhängen.  

Dieses Verfahren lässt den Artikel 259 unberührt.  

(3) Erhebt die Kommission beim Gerichtshof Klage nach Artikel 258, weil sie der Auffassung 
ist, dass der betreffende Mitgliedstaat gegen seine Verpflichtung verstoßen hat, Maßnahmen 
zur Umsetzung einer gemäß einem Gesetzgebungsverfahren erlassenen Richtlinie mitzutei-
len, so kann sie, wenn sie dies für zweckmäßig hält, die Höhe des von dem betreffenden 
Mitgliedstaat zu zahlenden Pauschalbetrags oder Zwangsgelds benennen, die sie den Um-
ständen nach für angemessen hält.  

1Stellt der Gerichtshof einen Verstoß fest, so kann er gegen den betreffenden Mitgliedstaat 
die Zahlung eines Pauschalbetrags oder eines Zwangsgelds bis zur Höhe des von der 
Kommission genannten Betrags verhängen. 2Die Zahlungsverpflichtung gilt ab dem vom Ge-
richtshof in seinem Urteil festgelegten Zeitpunkt.  
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Rechtsakte; Katalog (Art. 288 AEUV) 

Für die Ausübung der Zuständigkeiten der Union nehmen die Organe Verordnungen, Richtli-
nien, Beschlüsse, Empfehlungen und Stellungnahmen an.  
 
1Die Verordnung hat allgemeine Geltung. 2Sie ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt 
unmittelbar in jedem Mitgliedstaat.  

Die Richtlinie ist für jeden Mitgliedstaat, an den sie gerichtet wird, hinsichtlich des zu errei-
chenden Ziels verbindlich, überlässt jedoch den innerstaatlichen Stellen die Wahl der Form 
und der Mittel.  

1Beschlüsse sind in allen ihren Teilen verbindlich. 2Sind sie an bestimmte Adressaten gerich-
tet, so sind sie nur für diese verbindlich.  

Die Empfehlungen und Stellungnahmen sind nicht verbindlich.  

 

C.  Aus der Charta der Grundrechte der Europäischen Union (EU-GRCh) 

Schutz personenbezogener Daten (Art. 8 EU-GRCh) 

(1) Jede Person hat das Recht auf Schutz der sie betreffenden personenbezogenen Daten.  
 
(2) 1Diese Daten dürfen nur nach Treu und Glauben für festgelegte Zwecke und mit Einwilli-
gung der betroffenen Person oder auf einer sonstigen gesetzlich geregelten legitimen Grund-
lage verarbeitet werden. 2Jede Person hat das Recht, Auskunft über die sie betreffenden 
erhobenen Daten zu erhalten und die Berichtigung der Daten zu erwirken.  
 
(3) Die Einhaltung dieser Vorschriften wird von einer unabhängigen Stelle überwacht.  

 

Tragweite und Auslegung der Rechte und Grundsätze (Art. 52 EU-GRCh) 

(1) Jede Einschränkung der Ausübung der in dieser Charta anerkannten Rechte und Freihei-
ten muss gesetzlich vorgesehen sein und den Wesensgehalt dieser Rechte und Freiheiten 
achten. Unter Wahrung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit dürfen Einschränkungen 
nur vorgenommen werden, wenn sie erforderlich sind und den von der Union anerkannten 
dem Gemeinwohl dienenden Zielsetzungen oder den Erfordernissen des Schutzes der Rech-
te und Freiheiten anderer tatsächlich entsprechen. 

(2) Die Ausübung der durch diese Charta anerkannten Rechte, die in den Verträgen geregelt 
sind, erfolgt im Rahmen der in den Verträgen festgelegten Bedingungen und Grenzen. 

(3) Soweit diese Charta Rechte enthält, die den durch die Europäische Konvention zum 
Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten garantierten Rechten entsprechen, haben 
sie die gleiche Bedeutung und Tragweite, wie sie ihnen in der genannten Konvention verlie-
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hen wird. Diese Bestimmung steht dem nicht entgegen, dass das Recht der Union einen 
weiter gehenden Schutz gewährt. 

(4) Soweit in dieser Charta Grundrechte anerkannt werden, wie sie sich aus den gemeinsa-
men Verfassungsüberlieferungen der Mitgliedstaaten ergeben, werden sie im Einklang mit 
diesen Überlieferungen ausgelegt. 

(5 Die Bestimmungen dieser Charta, in denen Grundsätze festgelegt sind, können durch 
Akte der Gesetzgebung und der Ausführung der Organe, Einrichtungen und sonstigen Stel-
len der Union sowie durch Akte der Mitgliedstaaten zur Durchführung des Rechts der Union 
in Ausübung ihrer jeweiligen Zuständigkeiten umgesetzt werden. Sie können vor Gericht nur 
bei der Auslegung dieser Akte und bei Entscheidungen über deren Rechtmäßigkeit herange-
zogen werden. 

(6) Den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten ist, wie es in dieser Charta 
bestimmt ist, in vollem Umfang Rechnung zu tragen. 

(7) Die Erläuterungen, die als Anleitung für die Auslegung dieser Charta verfasst wurden, 
sind von den Gerichten der Union und der Mitgliedstaaten gebührend zu berücksichtigen. 

 

D. Aus der Europäischen Konvention zum Schutz der Menschenrechte und  

 Grundfreiheiten (EMRK) 

Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens (Art. 8 EMRK) 

(1) Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung 
und ihrer Korrespondenz.  

(2) Eine Behörde darf in die Ausübung dieses Rechts nur eingreifen, soweit der Eingriff ge-
setzlich vorgesehen und in einer demokratischen Gesellschaft notwendig ist für die nationale 
oder öffentliche Sicherheit, für das wirtschaftliche Wohl des Landes, zur Aufrechterhaltung 
der Ordnung, zur Verhütung von Straftaten, zum Schutz der Gesundheit oder der Moral oder 
zum Schutz der Rechte und Freiheiten anderer.  
 

Individualbeschwerden (Art. 34 EMRK) 

Der Gerichtshof kann von jeder natürlichen Person, nichtstaatlichen Organisation oder Per-
sonengruppe, die behauptet, durch eine der Hohen Vertragsparteien in einem der in dieser 
Konvention oder den Protokollen dazu anerkannten Rechte verletzt zu sein, mit einer Be-
schwerde befasst werden. Die Hohen Vertragsparteien verpflichten sich, die wirksame Aus-
übung dieses Rechts nicht zu behindern.  
 

Zulässigkeitsvoraussetzungen (Art. 35 EMRK) 

(1) Der Gerichtshof kann sich mit einer Angelegenheit erst nach Erschöpfung aller inner-
staatlichen Rechtsbehelfe in Übereinstimmung mit den allgemein anerkannten Grundsätzen 
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des Völkerrechts und nur innerhalb einer Frist von sechs Monaten nach der endgültigen in-
nerstaatlichen Entscheidung befassen.  
 
(2) Der Gerichtshof befasst sich nicht mit einer nach Artikel 34 erhobenen Individualbe-
schwerde, die  
 
a) anonym ist oder  
b)  im Wesentlichen mit einer schon vorher vom Gerichtshof geprüften Beschwerde überein
 stimmt oder schon einer anderen internationalen Untersuchungs- oder Vergleichsinstanz 
 unterbreitet worden ist und keine neuen Tatsachen enthält.  
 
(3) Der Gerichtshof erklärt eine nach Artikel 34 erhobene Individualbeschwerde für unzuläs-
sig,  
 
a)  wenn er sie für unvereinbar mit dieser Konvention oder den Protokollen dazu, für offen
 sichtlich unbegründet oder für missbräuchlich hält oder  
b)  wenn er der Ansicht ist, dass dem Beschwerdeführer kein erheblicher Nachteil entstanden 
 ist, es sei denn, die Achtung der Menschenrechte, wie sie in dieser Konvention und den 
 Protokollen dazu anerkannt sind, erfordert eine Prüfung der Begründetheit der  
 Beschwerde, und vorausgesetzt, es wird aus diesem Grund nicht eine Rechtssache zu
 rückgewiesen, die noch von keinem innerstaatlichen Gericht gebührend geprüft worden 
 ist.  
 
(4) Der Gerichtshof weist eine Beschwerde zurück, die er nach diesem Artikel für unzulässig 
hält. Er kann dies in jedem Stadium des Verfahrens tun.  
 

E.  Aus dem Grundgesetz 

Schutz der Menschenwürde, Menschenrechte, Grundrechtsbindung (Art. 1 GG) 

(1) 1Die Würde des Menschen ist unantastbar. 2Sie zu achten und zu schützen ist Verpflich-
tung aller staatlichen Gewalt.  

(2) Das Deutsche Volk bekennt sich darum zu unverletzlichen und unveräußerlichen Men-
schenrechten als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der Ge-
rechtigkeit in der Welt.  

(3) Die nachfolgenden Grundrechte binden Gesetzgebung, vollziehende Gewalt und Recht-
sprechung als unmittelbar geltendes Recht.  

 

Freie Entfaltung der Persönlichkeit, Recht auf Leben, körperliche Unversehrtheit, 

Freiheit der Person (Art. 2 GG) 

(1) Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die 
Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittenge-
setz verstößt.  
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(2) 1Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. 2Die Freiheit der Person 
ist unverletzlich. 3In diese Rechte darf nur auf Grund eines Gesetzes eingegriffen werden.  

 

Bundesstaatliche Verfassung; Widerstandsrecht (Art. 20 GG) 

(1) Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat.  

(2) 1Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. 2Sie wird vom Volke in Wahlen und Abstimmun-
gen und durch besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der 
Rechtsprechung ausgeübt.  
 
(3) Die Gesetzgebung ist an die verfassungsmäßige Ordnung, die vollziehende Gewalt und 
die Rechtsprechung sind an Gesetz und Recht gebunden.  
 
(4) Gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutschen 
das Recht zum Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist.  
 
 

Verfassung der Länder (Art. 28 GG) 

(1) 1Die verfassungsmäßige Ordnung in den Ländern muß den Grundsätzen des republikani-
schen, demokratischen und sozialen Rechtsstaates im Sinne dieses Grundgesetzes ent-
sprechen. 2In den Ländern, Kreisen und Gemeinden muß das Volk eine Vertretung haben, 
die aus allgemeinen, unmittelbaren, freien, gleichen und geheimen Wahlen hervorgegangen 
ist. 3Bei Wahlen in Kreisen und Gemeinden sind auch Personen, die die Staatsangehörigkeit 
eines Mitgliedstaates der Europäischen Gemeinschaft besitzen, nach Maßgabe von Recht 
der Europäischen Gemeinschaft wahlberechtigt und wählbar. 4In Gemeinden kann an die 
Stelle einer gewählten Körperschaft die Gemeindeversammlung treten.  

(2) 1Den Gemeinden muß das Recht gewährleistet sein, alle Angelegenheiten der örtlichen 
Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung zu regeln. 2Auch die Ge-
meindeverbände haben im Rahmen ihres gesetzlichen Aufgabenbereiches nach Maßgabe 
der Gesetze das Recht der Selbstverwaltung. 3Die Gewährleistung der Selbstverwaltung 
umfaßt auch die Grundlagen der finanziellen Eigenverantwortung; zu diesen Grundlagen 
gehört eine den Gemeinden mit Hebesatzrecht zustehende wirtschaftskraftbezogene Steu-
erquelle.  

(3) Der Bund gewährleistet, daß die verfassungsmäßige Ordnung der Länder den Grund-
rechten und den Bestimmungen der Absätze 1 und 2 entspricht.  

 

Änderungen des Grundgesetzes (Art. 79 GG) 

(1) 1Das Grundgesetz kann nur durch ein Gesetz geändert werden, das den Wortlaut des 
Grundgesetzes ausdrücklich ändert oder ergänzt. 2Bei völkerrechtlichen Verträgen, die eine 
Friedensregelung, die Vorbereitung einer Friedensregelung oder den Abbau einer besat-
zungsrechtlichen Ordnung zum Gegenstand haben oder der Verteidigung der Bundesrepub-
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lik zu dienen bestimmt sind, genügt zur Klarstellung, daß die Bestimmungen des Grundge-
setzes dem Abschluß und dem Inkraftsetzen der Verträge nicht entgegenstehen, eine Er-
gänzung des Wortlautes des Grundgesetzes, die sich auf diese Klarstellung beschränkt.  

(2) Ein solches Gesetz bedarf der Zustimmung von zwei Dritteln der Mitglieder des Bundes-
tages und zwei Dritteln der Stimmen des Bundesrates.  

(3) Eine Änderung dieses Grundgesetzes, durch welche die Gliederung des Bundes in Län-
der, die grundsätzliche Mitwirkung der Länder bei der Gesetzgebung oder die in den Arti-
keln 1 und 20 niedergelegten Grundsätze berührt werden, ist unzulässig.  

 

F.  Zum Status des Beitritts der Europäischen Union (EU) zur EMRK 

I. Rechtsrahmen 

Der Beitritt der EU zur EMRK wurde bereits seit Ende der 70er Jahre diskutiert. Durch den 

Vertrag von Lissabon, der am 1. Dezember 2009 in Kraft getreten ist, wird die EU zum Bei-

tritt verpflichtet. Diese „Verpflichtung“ hat die EU (Stand: Januar 2014) nicht erfüllt. 

In der EMRK ist inzwischen Art. 59 Abs. 2 EMRK („Die Europäische Union kann dieser Kon-

vention beitreten.“) Rechtsgrundlage für den Beitritt der EU. Diese Bestimmung wurde durch 

das am 1. Juni 2010 in Kraft getretene Protokoll Nr. 14 in die EMRK eingefügt. 

 

II. Aktueller Status 

Am 5. April 2013 wurde ein sog. Meilenstein bei den Verhandlungen über den Beitritt der 

EU zur EMRK erreicht: Ein Entwurf des Abkommens für einen Beitritt der Europäischen 

Union zur Europäischen Menschenrechtskonvention wurde fertiggestellt.  

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg wurde daraufhin aufgefordert, zu dem 

Entwurf Stellung zu nehmen.1 

Diese Stellungnahme steht derzeit (Stand: Januar 2014) noch aus. 

 

III. Weitergehende Informationen 

Aktuelle Informationen über den Beitrittsstatus sind abrufbar unter 

http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/hrpolicy/Accession/Working_documents_en.asp 

(28.03.2014)  

und 

http://hub.coe.int/de/what-we-do/human-rights/eu-accession-to-the-convention/ (28.03.2014). 

                                                
1
 Siehe unter http://hub.coe.int/de/what-we-do/human-rights/eu-accession-to-the-convention/ 

(28.03.2014).  

http://beck-online.beck.de/Default.aspx?typ=reference&y=100&g=GG&a=1
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/hrpolicy/Accession/Working_documents_en.asp
http://hub.coe.int/de/what-we-do/human-rights/eu-accession-to-the-convention/

